
Auch in diesem Jahr können Sie Ihr Grüngut  
bei Ihrer Liegenschaft abholen lassen.

Die Grüngutsammlung wird an den unten aufgeführten Montagen durchgeführt.

Sie müssen Ihre Grüngutmengen jeweils bis Freitag, 17.00 Uhr,  
telefonisch direkt an A. Wellauer Transporte melden.

Aus organisatorischen Gründen muss das Grüngut am  
Abfuhrtag bis 07.00 Uhr bereitgestellt werden.

Kosten:	 Abholpauschale CHF 20.– pro Leerung
Deponiegebühr CHF 30.– pro m3

Die Verrechnung erfolgt durch die Firma A. Wellauer GmbH direkt an Sie.

A. Wellauer Transporte, 079 698 08 64

Grüngutabfuhr 2012
	 	Abfuhrtage Gemeinde Affeltrangen

Abfuhrtage: Montag,	 19.	 März 2012

Montag,	 02.	 April 2012

Montag,	 16.	 April 2012

Montag,	 30.	 April 2012

Montag,	 14.	 Mai 2012

Montag,	 04.	 Juni 2012

Montag,	 18.	 Juni 2012

Montag,	 02.	 Juli 2012

Montag,	 16.	 Juli 2012

Montag,	 30.	 Juli 2012

Montag,	 13.	 August 2012

Montag,	 27.	 August 2012

Montag,	 10.	 Sept. 2012

Montag,	 24.	 Sept. 2012

Montag,	 08.	 Oktober 2012

Montag,	 22.	 Oktober 2012

Montag,	 05.	 November 2012
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Grüngutabfuhr

Richtige Bereitstellung

Falsche Bereitstellung

Sauber geschichtetes, verschnürtes 
Strauchwerk und Äste, Länge max. 1, 2 m

Rollcontainer 
mit Griff ab 140 Liter

Ungeordnet 
herumliegende Äste

Körbe Oben verjüngte 
Fässer

Plastikbehälter 
und Kübel

Einkaufstaschen,  
Kehrichtsäcke 

•   Die Grüngutabfälle sind vor dem Haus oder auf dem Vorplatz bereitzustellen.
 •    Die Sammelfahrzeuge sind mit einer Kammerschüttung ausgerüstet, so dass nur Roll-Container 

(Euro-Norm)  mit 140, 240, 660 und 770 Litern Inhalt geleert werden.
•   Äste und Strauchwerk sauber aufeinandergeschichtet und verschnürt bereitlegen. Länge max. 1,2 m.  
•  Laub, Gras, Gartenabfälle nur in Containern ab 140 Liter Fassungsvermögen bereitstellen.

•   Offene Gebinde wie Körbe, Kehrichteimer, Farbkübel usw. werden nicht geleert.
•   Plastik-, Papier- und Düngersäcke werden nicht geleert.
•   Fremdstoffe in den Grünabfällen sind verboten, da diese Mehrkosten in der weiteren Verarbeitung 

verursachen.
•   Beschädigungen von Containern: Wir weisen darauf hin, dass eine Haftungsübernahme nur im 

Falle einer nach gewiesenen schuldhaften Verursachung durch die Belader der Grünabfuhr in 
Frage kommt. Die Haftung für altersbedingte Schäden wird abgelehnt.

Falsch bereitgestellte Grünabfälle werden nicht mitgenommen!
Verkauf von Rollcontainern Euro-Norm: z.B. Landi Affeltrangen/Märwil, Nessensohn, Coop und Migros.
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